
In der neuen Regierung hat die Frauen- und 
Gleichstellungspolitik wieder eine besondere 
Stellung erhalten. Im Koalitionsvertrag hat das 
Politikfeld ein eigenes Kapitel. Hierin werden die 
wichtigsten Ziele und Schwerpunkte der Aufga-
ben für die nächsten fünf Jahre festgeschrieben. 
Das Kapitel enthält 18 Punkte. Selbstverständ-
lich nimmt die Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und Kinder wieder einen entscheidenden 
Platz ein. 
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Die Koalitionspartner haben sich darauf ver-
ständigt, dass die Strukturen zur Verfolgung 
häuslicher Gewalt und zur Hilfestellung für die 
Opfer erhalten werden. Dazu gehört natürlich 
auch, dass der Landesaktionsplan zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und Kinder mit 
aller Konsequenz umgesetzt und fortgeschrie-
ben wird. Für den zweiten Aktionsplan ist ein 
konkreter Maßnahmeplan mit Terminsetzung 
entwickelt worden. Darüber hinaus wurde eine 
Schwachstellenanalyse erarbeitet, aus der genau 
hervorgeht, an welcher Stelle die Zusammenar-
beit einzelner Institutionen verbesserungswürdig 
ist. Diese Schwachstellen zu beseitigen und die 
Maßnahmen umzusetzen, wird Schwerpunkt der 
nächsten Jahre sein. Die Schwachstellen zeigen, 
dass es noch nicht überall optimale Kooperati-
onsbeziehungen bzw. Zusammenarbeit der ein-
zelnen Institutionen gibt. Es geht um die stärkere 
Einbeziehung von Schulen, Jugendämtern und 
Gesundheitseinrichtungen in das Interventions-
netz. 
Im November 2006 hat der Deutsche Bundestag 
den strafrechtlichen Schutz von Stalkingopfern 
beschlossen. Stalkingopfer, die unter fortgesetzter 
Verfolgung, Belästigung und Bedrohung leiden, 
werden künftig strafrechtlich besser geschützt. 
Der Gesetzgeber hat damit ein eindeutiges 
Zeichen gesetzt: Stalking ist keine Privatsache, 
sondern strafwürdiges Unrecht. Die neue Straf-
vorschrift allein kann das Problem jedoch nicht 

lösen. Die vorhandenen Möglichkeiten des Straf-
rechts und des Gewaltschutzgesetzes müssen be-
kannt sein und genutzt werden. Hier bestehen 
noch Informations- und Vollzugsdefizite. Diese 
Defizite müssen beseitigt und in das bestehende 
polizei-, zivil- und strafrechtliche Instrumenta-
rium konsequent einbezogen werden. Dies sind 
Aufgaben für die nächsten Monate. Ein erster 
Schritt wird eine gemeinsame Veranstaltung mit 
Frau Justizministerin Maria Kuder im Juli sein. 
Der erstellte Leitfaden für das Gesundheitswe-
sen war ein wichtiger Schritt in Richtung Ge-
sundheitsprofessionen. Der Leitfaden muss nun 
durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit der 
medizinischen Praxis weiter zugänglich gemacht 
werden. Dazu sollen mit den VertreterInnen der 
medizinischen Berufsverbände  Wege gefunden 
werden, auf dieses Thema aufmerksam zu ma-
chen und zu sensibilisieren. Ein Beitrag dazu 
wird eine Fachtagung Anfang des nächsten Jah-
res zu den Erfahrungen anderer Länder mit der 
Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung 
gewaltbetroffener Frauen sein. 
In sehr kurzer Zeit ist im Frühjahr 2006 das 
Konzept zur Bekämpfung von Menschenhan-
del und Zwangsprostitution entstanden. Dieses 
Konzept gibt in erster Linie Absichtserklärungen 
der Landesregierung wieder. Es ist jetzt mit ent-
sprechenden Maßnahmen zu untersetzen. Zu 
solchen Maßnahmen gehören u. a.: Die Profes-
sionalisierung von Hilfestrukturen, die Integra-
tion von fachspezifischen Inhalten in der Aus- 
und Fortbildung verschiedener Berufsgruppen, 
die Prüfung von Verwaltungsvorschriften und 
Sonderzuständigkeiten und die Erarbeitung von 
Schutzprogrammen. Ich spreche mich ausdrück-
lich für die Einrichtung einer Fachstelle für die 
Beratung und Hilfe für die Betroffenen im Land 
aus. 
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt wird zu-
künftig die Prävention von Tötungsdelikten 
sein. Hier steht vorrangig die Aufgabe, den Hand-
lungsbedarf für Mecklenburg-Vorpommern 
zu verdeutlichen, der sich nicht mit geringen 
Fallzahlen im Land abweisen lässt. Maßnahmen 

           In eIGeneR SAcHe
 
Am 17. September 2006 haben die Bür-
gerinnen und Bürger Mecklenburg-Vor-
pommerns den Landtag für die Fünfte 
Legislaturperiode (2006 bis 2011) gewählt. 
Als Ergebnis der Wahl wurde eine große 
Koalition aus SPD und CDU gebildet. Das 
neue Kabinett wurde am 07. November 
2006 vereidigt mit zum Teil neuen Politi-
kerinnen und Politikern in Ministerverant-
wortung.
Die Redaktion interessierte: welchen Stel-
lenwert räumen sie unserem Thema, der 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ein, 
welche Akzente setzen sie. 
Dazu haben wir die im Amt wiederbe-
stätigte Staatssekretärin für Frauen und 
Gleichstellung Frau Dr. Seemann, die Jus-
tizministerin Frau Kuder und den Innen-
minister Herrn Caffier nach 170 Tagen 
Amtszeit um Antworten gebeten.
Verweisen wollen wir auch auf die In-
formationen in dieser 12. Ausgabe von  
CORAktuell: so stellen die Landesarbeits-
gemeinschaften der Frauenhäuser, Bera-
tungstellen und Interventionsstellen ihr 
Fallzahlen für das Jahr 2006 vor. In der 
Hoffnung, dass wir mit den Beiträgen Ihr 
Interesse finden, verbleiben wir Ihre 
Redaktion.

Bekämpfung von gewalt gegen frauen: 
altes thema - neue schwerpunkte?

Dr. Margret Seemann, Staatssekretärin für Frauen 
und Gleichstellung der Landesregierung M-V
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sind hier die Fortbildung und Sensibilisierung 
der Polizeibeamten zum Umgang mit High-
Risk Fällen, die Einbeziehung in das Lagebild 
des LKA und die Überprüfung der Erlasslage. 
Weiterhin wird das Thema Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und Kinder wieder als 
ein wichtiges kriminalpräventives Themenfeld 
im Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung eine 
Rolle spielen. 
In der Täterarbeit möchte ich, dass die bun-
desweiten Standards diskutiert und verbindlich 
eingeführt werden.
Gemeinsam mit der Landeskoordinierungs-
stelle CORA und dem Landesjugendamt wird 
ein Leitfaden für Jugendämter zum Umgang 
mit häuslicher Gewalt erstellt. Darüber hinaus 
wurden und werden Fortbildungsangebote für 
JugendamtsmitarbeiterInnen angeboten. In den 
Interventionsstellen Schwerin und Rostock gibt 
es zusätzlich eine Kinder- und Jugendberatung 
in Fällen häuslicher Gewalt. Diese Beratung ist 
ein Modellprojekt, gefördert von der „Aktion 
Mensch“. Schwerpunkte sind die psychosozi-
ale Unterstützung der Kinder und Jugendlichen 
und die Elternarbeit, d. h. die Unterstützung 
des von Gewalt betroffenen Elternteils durch 
Stärkung der Erziehungskompetenzen und die 
Vermittlung weiterführender Hilfen. Es ist mir 

ein besonderes Anliegen, dass dieses Projekt 
nach Auslaufen der Förderung durch „Aktion 
Mensch“ weitergeführt wird. 
Die Umsetzung aller dieser Maßnahmen betrifft 
nicht nur meinen Bereich sondern insbesondere 
auch das Innen-, das Justiz- und das Sozialminis-
terium. Nur mit Unterstützung meiner Kollegin 
und Kollegen ist diese möglich. Deshalb möchte 
ich die Arbeitsweise des Landesrates zur Um-
setzung des Landesaktionsplanes, in dem alle 
beteiligten Ministerien und Fachberatungsstel-
len vertreten sind, verändern. Er wird auch zu-
künftig alle angedachten Maßnahmen begleiten 
und koordinieren. Während sich in den letzten 
Jahren aber vorwiegend die Arbeitsebene mit 
der Umsetzung beschäftigt hat, möchte ich zu-
künftig dieses Gremium auch auf eine politische 
Ebene heben, so dass mindestens einmal im Jahr 
die Staatssekretäre der einzelnen Ressorts sich 
mit der Umsetzung des Landesaktionsplanes be-
fassen.

Sie sehen, das Thema ist alt, aber leider werden 
wir noch lange hier Schwerpunkte setzen müs-
sen um Schritt für Schritt die Lage der Opfer 
zu verbessern.

Dr. Margret Seemann

Bekämpfung von gewalt gegen frauen - die Justizministerin 
und der innenminister sehen weiteren handlungsBedarf

n	 Welche neuen Schwerpunkte setzen Sie als 
Ministerin bzw. Minister bei der Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen?

Innenminister caffier: Die Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen ist für mich und für die 
Landespolizei eine besonders wichtige Aufgabe. 
Die dafür erforderlichen gesetzlichen Grund-
lagen und Strukturen sind vorhanden und ha-
ben sich bewährt. Die Polizei wird den Opfern 
häuslicher Gewalt wie allen Kriminalitätsopfern 
auch künftig eine besondere Beachtung schen-
ken. 
Mein Ziel ist es, die in den vergangenen Jahren 
geschaffenen Hilfe- und Beratungsstrukturen so 

miteinander zu vernetzen, dass diese für die Be-
troffenen noch schneller und effizienter nutzbar 
sind. Auch hierbei werden sich Innenministeri-
um und Polizei entsprechend ihren Möglich-
keiten einbringen.

Justizministerin Kuder: Mein zentrales Anlie-
gen als Justizministerin ist, die Sicherheit der 
Bevölkerung vor Straftaten zu erhöhen. Dazu 
gehört neben einer effektiven und schnellen 
Strafverfolgung gerade auch bei Gewalttätig-
keiten gegenüber Frauen und Kindern ein 
konsequenter Umgang mit den Straftätern. 
Grundsätzlich haben sich die vorhandenen ge-
setzlichen Grundlagen und Strukturen bewährt 
und gravierende gesetzliche Lücken konnten in 
den letzten Monaten geschlossen werden. Ich 
denke dabei insbesondere an das Anti-Stalking 
Gesetz. Ich bin froh, dass sich Betroffene end-
lich vor Belästigungen, Verfolgungen und be-
harrlichen Nachstellungen wehren können. Ich 
habe daher diese Initiative sehr unterstützt und 
gefördert. 
Auch in Zukunft werde ich alles tun, damit 
Frauen in Mecklenburg-Vorpommern einen 
umfangreichen Schutz gegen Gewalt haben. 
Das schließt die konstruktive Begleitung, aber 
auch die eigene Initiierung zu gesetzlichen Än-
derungen ebenso ein, wie die Erarbeitung von 

Uta-Maria Kuder
Justizministerin

Lorenz Caffier
Innenminister

 informationen

n	 	Die Frauenhauskoordinierung e.V. hat 
auf ihrer Web-Site http://www.frauenhausko-
ordinierung.de/ ein bundesweites Verzeich-
nis von Frauenhäusern angelegt. 

Hier können Frauenhäuser in allen Bun-
desländern gefunden werden und es wer-
den Angaben zu den Sprachen der Bera-
tung, der telefonischen Erreichbarkeit und 
zu angeschlossenen Angeboten gemacht.

n	 Das neue Stalkinggesetz ist am 
31.03.2007 in Kraft getreten. Es verbes-
sert die strafrechtlichen Sanktionsmöglich-
keiten bei Nachstellungen und eröffnet die 
Möglichkeit, besonders gefährliche und 
renitente Täter in Untersuchungshaft zu-
nehmen. 

Weitere Informationen und der Gesetzes-
text sind auf der Web-Site des Bundesmi-
nisteriums für Justiz http://www.bmj.de un-
ter den Pressemitteilungen zu finden.

Konzepten zur Verbesserungen der Rahmen-
bedingungen im Strafvollzug (Täterresoziali-
sierung), bei der Betreuung und Überwachung 
von Haftentlassenen und der Zusammenarbeit 
zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei im Er-
mittlungsverfahren. 
Der Schutz von Opfern liegt mir sehr am Her-
zen. Hierbei sehe ich die Vernetzung von pro-
fessionellen und ehrenamtlichen Opferbetreu-
ungsorganisationen als eine wichtige Aufgabe für 
diese Legislatur.  Insbesondere soll die ressortü-
bergreifende Vernetzung der in den vergangenen 
Jahren geschaffenen Hilfe- und Beratungsstruk-
turen vorangetrieben werden. Das schließt die 
Zusammenarbeit auch mit den ehrenamtlichen 
Organisationen ein. Zudem werden Gerichtsver-
fahren noch stärker an den Interessen der Opfer 
ausgerichtet werden. 

n	 Das neue Stalkinggesetz tritt in den nächs-
ten Monaten in Kraft. Wie wird es in Meck-
lenburg-Vorpommern umgesetzt?

Justizministerin Frau Kuder: Das Gesetz zur 
Strafbarkeit beharrlicher Nachstellungen ist am 
31. März 2007 in Kraft getreten. Es wird maß-
geblich zur Stärkung des Opferschutzes beitra-
gen. Die Bearbeitung der so genannten „Stal-
king-Fälle“ wird bei den Staatsanwaltschaften 
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in den Sonderdezernaten „Häusliche Gewalt“ 
durch berufserfahrene, besonders engagierte 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erfolgen. 
Damit ist sichergestellt, dass die durch das Gesetz 
neu geschaffenen Interventionsmöglichkeiten 
effektiv genutzt werden. 

Innenminister caffier: Das Stalkinggesetz er-
weitert, nachdem es in Kraft getreten ist, den 
Opferschutz und schafft gezielte Interventions-
möglichkeiten. Die Polizei in Mecklenburg-
Vorpommern wird die neuen gesetzlichen 
Regelungen im Rahmen des Legalitätsprinzips 
anwenden. Eine entsprechende Berücksichtigung 
wird dieses Thema deshalb auch in der Aus- und 
Fortbildung der Landespolizei erfahren.

n	 Die Bekämpfung von Menschenhandel und 
Zwangsprostitution ist als Ziel im Koalitions-
vertrag zur Regierungsbildung festgehalten. Was 
unternehmen Sie als Minister bzw. Ministerin?

Innenminister caffier: Ich setze mich dafür ein, 
dass Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern 
auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen 
durch die Polizei gleichermaßen konsequent 
verfolgt werden. 
Im Jahre 2006 hatte die Polizei insgesamt 
152.298 Straftaten zu bearbeiten. Darunter be-
fanden sich sechs Fälle von Menschenhandel 
und Zwangsprostitution. Das erforderliche Ins-

trumentarium zur Bekämpfung dieses Deliktsbe-
reiches ist in Mecklenburg-Vorpommern, wie in 
anderen Bundesländern auch, vorhanden. Dazu 
gehören z.B. die „Gemeinsame Ermittlungsgrup-
pe Schleuser“ (GES) von Landespolizei, Zoll und 
Bundespolizei, Razzien/Kontrollen in Bordell-
betrieben, die Betreuung von Zeuginnen/Op-
fern im Zeugen- und Opferschutzprogramm des 
Landeskriminalamtes oder die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden 
in Polen und Litauen. 

Justizministerin Frau Kuder: Eine nachhaltige 
Bekämpfung dieser Kriminalitätsformen ist in 
hohem Maße von der Aussagebereitschaft der 
Opfer dieser Delikte abhängig. Deshalb ist es mir 
ein großes Anliegen, eine intensive und professi-
onelle Opferbetreuung voranzubringen. 
Unter Federführung des Justizministeriums ist 
eine Konzeption zur Bekämpfung von Men-
schenhandel und Zwangsprostitution erstellt 
worden, welche neben der Darstellung des Lage-
bildes die Grundlagen und die Aufgabenvertei-
lung bei der Bekämpfung dieser Kriminalitäts-
formen aufzeigt. Hier halte ich es für notwendig, 
dass die an der Konzeption beteiligten Stellen 
ihre Erfahrungen regelmäßig austauschen und 
bei Bedarf sehr schnell und unkompliziert die 
notwendigen Folgemaßnahmen ergreifen. 

Das Interview führte Heike Herold.

Seit 1.7.2006 arbeiten neben der seit zehn Jah-
ren bestehenden Beratungsstelle für Opfer von 
Straftaten in Rostock, drei weitere allgemeine 
Opferberatungsstellen im Land Mecklenburg 
- Vorpommern. Sie sind in Schwerin, Neubran-
denburg und Stralsund tätig. Diese Entwicklung 
ist sehr zu begrüßen. Es kann nur gut sein, für 
Opfer von Straftaten jeglicher Form professi-
onelle Helfer im Land und somit vor Ort zu 
haben. 

Als Modellprojekt unter der Leitung der Ro-
stocker Beratungsstelle sind sie mit je einer 
halben Personalstelle besetzt und werden durch 
die Universität Greifswald wissenschaftlich be-
gleitet. 

In einem Artikel in der Ostseezeitung 
vom 02.02.2007 anlässlich des 10jährigem  
Bestehen der Rostocker Opferberatungsstelle –  
„CORAktuell“ gratuliert nachträglich - wird 
die Vernetzung der einzelnen Hilfsangebote 
durch Herrn Prof. Bornewasser von der Uni 
Greifswald als verbesserungswürdig bezeichnet. 
Ist das wirklich so?

In Mecklenburg – Vorpommern arbeiten ver-
schiedene spezielle Opferschutzeinrichtungen. 

Auf dem Gebiet der häuslichen Gewalt gibt es 
seit 2002 fünf Interventionsstellen für Opfer 
häuslicher Gewalt. Neun Frauenschutzhäuser 
und acht Kontakt- und Beratungsstellen für 
Opfer häuslicher Gewalt arbeiten seit mehr als 
15 Jahren zum Thema. Fünf spezialisierte Be-
ratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt 
ergänzen das umfassende Angebot. Um die 
landesweite Koordinierung und Vernetzung, 
die fachliche Auseinandersetzung und die Be-
gleitung von Arbeitskreisen und Landesarbeits-
gemeinschaften kümmert sich die Koordinie-
rungsstelle CORA. Mit zwei Beratungsstellen 
für gewalttätige Männer rundet sich das Hilfs-
angebot zum Thema häusliche Gewalt ab. 

Effektiv kann die Arbeit vor Ort nur sein, wenn 
sie entsprechend der vorhandenen Gegeben-
heiten koordiniert und vernetzt ist. Das ist in 
Mecklenburg- Vorpommern sehr gut gelungen. 
Alle speziellen Hilfseinrichtungen sind in 
Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) organi-
siert. Hier werden Standards weiterentwickelt, 
fachliche Auseinandersetzungen geführt und 
gemeinsame Aktionen vorbereitet. So wurde 
z.B. eine Wanderausstellung der Landesarbeits-
gemeinschaft der Frauenhäuser und Kontakt- 
und Beratungsstellen erarbeitet, die regelmäßig 

opferschutz - aneinander vorBei?

 informationen

n		Landesarbeitsgemeinschaft der Frauen-
häuser und Kontakt- und Beratungsstel-
len M-V: Im Mecklenburg-Vorpommern 
fanden im letzten Jahr (2006) 1433 Opfer 
häuslicher Gewalt Hilfe und Unterstützung 
in den Frauenhäusern und Kontakt- und 
Beratungsstellen für Opfer häuslicher Ge-
walt. Mitbetroffen waren 1255 Kinder. Im 
Vergleich zum Jahr 2005 erhöhten sich die 
Fallzahlen um 637 (2005: 796 Betroffene und 
673 Kinder). Das entspricht einem Zuwachs 
von 55,5%.

n	 Landesarbeitsgemeinschaft der Inter-
ventionsstellen: In den fünf Interventions-
stellen Mecklenburg-Vorpommern wurden 
im Jahr 2006 insgesamt 1624 Opfer häus-
licher Gewalt beraten. Das sind im Vergleich 
zu 2005 (Gesamt: 1495 Fälle) 129 Opfer 
mehr. Der Zuwachs an Fällen ist auf die 
verbesserte Kooperation zwischen Polizei 
und Interventionsstellen, auf die Einführung 
eines behördeninternen Controllings für Fäl-
le häuslicher Gewalt in der Polizeidirektion 
Stralsund, sowie auf den Bekanntheitsgrad 
und die Wertschätzung der Interventionsstel-
len zurück zuführen. Die überwiegende Zahl 
der Opfer sind nach wie vor Frauen (91%), 
die von ihren männlichen Partnern oder Ex-
partnern misshandelt und bedroht werden. 
Zunehmend wenden sich Opfer von Stalking 
im Rahmen von Partnerschaftsgewalt (83 im 
Jahr 2006) an die Interventionsstellen.

n	 Landesarbeitsgemeinschaft der Bera-
tungsstellen gegen sexualisierte Gewalt: 
Zu den vier Beratungsstellen gegen sexuali-
sierte Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern 
in Rostock, Neubrandenburg, Schwerin und 
Greifswald nahmen 390 Betroffene, deren 
Bezugspersonen oder professionelle Helfe-
rInnen im Jahr 2006 Kontakt auf. Im Ver-
gleich zu 2005 sind dies 31 weniger, was zum 
größten Teil daraus resultiert, dass die Bera-
tungsstelle in Neubrandenburg durch Krank-
heit längere Zeit nicht besetzt war.
Der Erstkontakt zu den Beratungsstellen er-
folgte in etwa gleicher Höhe über die Be-
zugspersonen der Betroffenen und professio-
nelle HelferInnen aus sozialen Einrichtungen 
als auch über die Betroffenen selbst. Die 
Kontaktaufnahme durch SelbstmelderInnen 
ist damit im Vergleich zu 2005 deutlich ge-
stiegen.
Die Zahlen der „Miss. Beratungsstelle“ in 
Bergen (Rügen) flossen nicht in diese Sta-
tistik ein, da sie über ein halbes Jahr unbe-
setzt war. Wir freuen uns, dass auch den 
Betroffenen und ihren UnterstützerInnen 
auf Rügen seit dem 1.1.2007 wieder eine 
qualifizierte Beratungsstelle zum Thema  
sexualisierte Gewalt zur Verfügung steht.
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 literaturempfehlungen

n	 „Gewalt – Beschreibungen, Analysen, 
Prävention“, Heitmeyer/Schröttle (Hrsg.), 
Bundeszentrale für politische Bildung, 
Schriftenreihe, Band 563, ISBN 3-89331-
697-3, über die Bundeszentrale zu beziehen, 
das Thema wird gegliedert nach Gewalt im 
sozialen Nahraum, Gewalt in Institutionen 
und im öffentlichen Raum, organisierte Kri-
minalitätsformen und politisch motivierte 
Gewalt beleuchtet und abschließend auf das 
staatliche Handeln eingegangen. 

n	„Gewalt in der Partnerschaft- Ursachen, 
Auswege, Hilfen“, Andrea Buskotte, Pat-
mosverlag Düsseldorf 2007, Das Buch infor-
miert über Ausmaß, Hintergründe und Fol-
gen der Gewalt, zeigt Wege aus der Gewalt 
auf und stellt die Frage nach Präventions-
möglichkeiten. Der Verfasserin ist es gelun-
gen, ein gut verständliches und informatives 
Sachbuch zuschreiben. Es richtet sich sowohl 
an Betroffene selbst, Freunde, Verwandte, Be-
kannte, Kollegen, aber auch an professionelle 
Berater und Beraterinnen. Im Anhang sind 
bundesweit Beratungsstellen und Informati-
onsquellen zu finden.

n	„Häusliche Gewalt erkennen und rich-
tig reagieren“ Handbuch für Medizin, 
Pflege und Beratung, Huber Verlag Bern 
2007, ISBN 978-3-456-84424-4, das Buch 
richtet sich an Gesundheitsfachleute, also 
im medizinischen Bereich Tätige und greift 
insbesondere die Erfahrungen aus einem 
Projekt in einer Schweizer Frauenklinik in 
Zürich auf. 

aktualisiert wird und die umfassende Arbeit des 
Hilfenetzes deutlich macht. 

Auf regionalem Gebiet existieren netz-
werke, die sich regional unterschiedlich zu-
sammensetzen. Vertreterinnen und Vertreter der 
Interventionsstelle, des Frauenhauses, der Bera-
tungsstellen, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, 
Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Ämtern und Behörden – 
sie alle arbeiten regelmäßig in regionalen Netz-
werken zum Thema miteinander. Auf dieser 
Basis ist es somit jederzeit möglich, für Opfer 
häuslicher und sexualisierter Gewalt individu-
ell und professionell Hilfe anzubieten und zu 
realisieren.

Überregional, also landesweit erfolgt die Ver-
netzung mit Hilfe von verschiedenen Arbeits-
kreisen. Vertreterinnen und Vertreter der einzel-
nen LAG´n arbeiten mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der entsprechenden Ministerien 
und weiteren Fachleuten zu den unterschied-
lichsten Themenbereichen wie z.B. „Gewalt 
gegen Frauen“, „Täterarbeit“ und „Gewalt und 
Gesundheit“.
Regelmäßig trifft sich der Arbeitskreis „Netz-
werk“, der sich aus Vertreterinnen und Ver-
tretern der Hilfseinrichtungen der einzelnen 
Polizeidirektionsbereiche, der Koordinierungs-
stelle CORA und Vertreterinnen der LAG der 
Gleichstellungsbeauftragten zusammensetzt. 

Der Landesrat zur Umsetzung des Landes-
aktionsplanes zur Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder bündelt die Arbeits-
ergebnisse der Arbeitsgruppen, der regionalen 
Netzwerke, des Arbeitskreises Netzwerk, der 
LAG´n und der einzelnen Hilfseinrichtungen. 
Hier treffen sich Verantwortliche verschiedener 
Ministerien (Justiz, Innen, Soziales, Bildung) 
mit Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen 
LAG´n und der Koordinierungsstelle CORA 
unter der Federführung der Staatssekretärin für 
Frauen und Gleichstellung der Landesregie-
rung.

Was bleibt noch zu sagen? 

Ohne Kooperation und Vernetzung der Hilfs-
einrichtungen für Opfer häuslicher und sexu-
alisierter Gewalt kann eine Interventionskette, 
wie die in Mecklenburg-Vorpommern, nicht 
funktionieren. Wir laden die Mitarbeiterinnen 
der Beratungsstellen für Opfer von Straftaten 
ein, in den vorhandenen Netzwerken zum 
Thema häusliche und sexualisierte Gewalt mit-
zuarbeiten, sich einzubringen und von schon 
vorhandenen Erfahrungen zu profitieren. Auf 
regionalem Gebiet gibt es dafür schon recht 
gute Beispiele.
Das Ziel ist für alle eines: Opfern optimale, in-
dividuelle Hilfen und Unterstützung zu ermög-
lichen. 

Opferhilfe - aneinander vorbei? Nein danke!

Sabine Jonitz, Kontakt- und Beratungsstelle 
„Klara“ Waren

 informationen

n		Auf dem Deutschen Präventionstag am 
18. und 19. Juni 2007 in Stuttgart wird die 
Bundeskonferenz der Interventionsprojekte 
und Landeskoordinierungsstellen gegen 
häusliche Gewalt zwei Beiträgen einbrin-
gen: einem Vortrag „Beeinträchtigung des 
Kindeswohls durch häusliche Gewalt“ und 
einen Praxisbericht „Beratung für Kinder 
bei häuslicher Gewalt“. Den Praxisbericht 
werden die Beraterinnen im Modellprojekt 
„Kinder- und Jugendberatung in Fällen 
häuslicher Gewalt“ Mecklenburg-Vorpom-
mern aus den Interventionsstellen Rostock 
und Schwerin Kati Voss und Corinna Wolf 
halten und dem Fachpublikum aus der 
Bundesrepublik über ihre Erfahrungen be-
richten. 

n	 Die Beratungsstelle für von Männer-
gewalt betroffene Migrantinnen SUANA 
in Hannover hat zwei cDs mit Filmbei-
trägen zur Situation gewaltbetroffener 

Migrantinnen erstellt: „Ich wehre mich 
gegen die Zwangsehe“ und „Opferschutz 
für Alle Frauen“. In beiden Filmen kom-
men Migrantinnen, die Hilfe in Frauenhäu-
sern und Beratungsstellen gefunden haben, 
selbst zu Wort, Mitarbeiterinnen der Ein-
richtungen schildern die Probleme aus ih-
rer Sicht. Zu beziehen sind die CDs gegen 
eine Spende von je 5 € bei SUANA Tel.: 
0511/12607814-18 oder per Mail: suana@
kargah.de.

n		Die Arbeitsgruppe Gewalt gegen Frauen 
im Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung 
M-V hat einen Leitfaden zur Problematik 
gewaltbetroffener Frauen im ALG II- Be-
zug erstellt. Dieser Leitfaden ist als Arbeits-
hilfe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den ARGEn und im Optionsmodell in 
Ostvorpommern gedacht. Er ist demnächst 
auf der Web-Site der Koordinierungsstelle 
CORA als Down-Load verfügbar.

Weitere Ausgaben finden Sie unter: www.fhf-rostock.de


